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_Beibl/iAott zur ParlaIl!~ntslt.Q;t"respondenü. l4.Febru/3.r 1948. 

Steuerfroie Erzeugung '!On Hausbrp.nn~wein', 

~_~ fra g ~ b e a nt W 0 I' tun g. 

Die Anfrage der Abg,S pie 1 b ü 0 h 1 e r und Genossen vom 14.Jänner 

d,J.beantwortet Bundesminister für Finanzen Dr,Z i m m e r mann in naöhstehender 

Weise1 

~u der Anfraee wegen der Wiedereinführung frühererösterreichisoher Vor­

schriften auf dem Gebiete der abgabefreien Branntweinerzeugung zum Hausbedarf ist 

vor allem der in der Anfrage .berührte Unterschied zwisoh~ dem. vor dar Okkupation 

durch das Deutsche Reich bestandenen und dem gegenwärtig bestehenden Reohtszustand 

wie folgt fest zuhalten: 

Das Höohstausmase, bis zu welohem die abgabefrule Branntweinerzeugung inner­

halb eines Jahres für einen Haushalt zugestanden werden darf, wurde nioht geändert 

und beträgt wie seinerzeit 56 Raumliter höchstens 50grädigen Branntweins. Bei der 

Bemessung der im Rahmen dieses Höchstausmasses für die einzelnon na.ushaltsmitglieder 

zulässigen Menge ergibt siob folgende Änderung' 

Während nach den früheren österreichisohen VOrschriften für die ersten 

zW8i PersOnen des Haush'\lts 31J Liter, für jede weitere über 16 Jahre alte Persol,1 

(bis zur ErreiohuIl[~ des Höchstl'l,usmassos von 56 Liter) 6 1/2 Liter berechnet wurden, 

iat nach def derzeitigen Regelung in der Weise vorzu~ehen, dass männliohe Personen 

über 21 Jahre 8 Lit~r, weibliche Personen über 21 Jahre 6 Liter abgabefreien Brannt-
von ' 

weins bis zur Erreichung des Höchstausmasses 56 Liter für siohbeanspruchon dürfen; 

hiebei wird auch den ersten zwei Personen des Haushalt s nur die erwä.hnte Kepfquot.a 

zugestanden, so dass auf diese bei den zUsammen 8 + 6 ~ 14 Liter (bei Mann.und ~an) . 
J • 

oder 16 Liter (bei zwei männlichen Personen) entfallen. 

Was den Kreis derhausbranntbereohtigten Personen betrifft, so stand vor 

der Ckkapation dieseBerechtisun~rfte~ Berufsstand Land- und Forstwirtsohaft ange ... 

höraD.~hm J.landwirten zu. Als solche ealten natürliohe Personen, die die Landwirt­

sohaft auf eigene Rechnung als Eigentümer, Pächtei oder Nutzniesser betroiben, soferne 

ihr Lebensunterhalt (einschliesslich der bei ihnen in Kost und Wohnung befindlichen 

Familienangehörigen und Bediensteten) vorriegendaus ihr~. La.nd-(~Q,}uirtschaftli~ I. 

chem ßetrieb bestritten wird, ferner landwirtschaftliche Erwerbsgärtner und sonsti­

ge kleine Landwirte, wenn sie die Land-(Forst-)wirtschaft hauptberuflichjauf eigene 

.Rechnung dauernd betreiben .. 

Diese Vorschrift, welche nach der Okkupation anlässlich der Einführung 

des Branntwainmnnopols in Österreich im wesentlichen beibehalten wurde, erfuhr im 
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2.]8iblatt 14,Februar 1948. 

Jahre 1940 ""ine Milderung, s;) dass die J"nünstigun3 zur abt;;~befreien Branntwein­

erzeugU,ng für aen Hausb\!ldarf r:;8';enw.iirti:J nl1türlichen Pi3rs"~'nen zusteht, eie 

1.) die Land-(Forst-)wirtschaft als Eirjüntümor, Päoht,::.r ?der Nutzniesser von Grund­

stückeln auf eigene Rechnwl.:':; b8tr:~iben~ ihren ,)rdentlichen W::::hnsitz am Sitz des 

land ... (forst-)wirtschaftlichen Betriebes haben, sich persönlich der Bewirtschaftun 

ihres land-(forst-)wirtschaftlichen Betriebes widmen und entweder kcrpor1ioh 
- ,·1 

mitarbeiton ~cler ihren Lebensunterhalt und den Lobtmsu.nterhalt der bei ihnen 

ständig in Kost und Wöhnun:s st.::hen.len l!'nmilien"tllgehörigan und Bedie.nsteten vc,r­

wiegend aus dem Ertrag ihriJr ~n;n(1-(:B'o:ist;;)wirtsohaft, dDckon, (der 

2.) den Wein .. , C:bst- ()(1er G'1rt e:r..'A1.t'l. }:·mpt1JÜY1..1.flich betr!3i bune 

Es stoht s~:mi t n~lch cer ,:'ur.3uiti:zen Rcc;elung auch kleinen Lnndwirten, (lie 

zur Bestrei tt.tn(~ ihres Leber.slUltcr;~ 'lt,s dnön N'::lbenberuf ausüben, ohnedies die 

MÖcilichkd t offen, dur De':;ünst i::un." der abl1'abefr~ien :Branntweinerzeugung teilhaftig 

~u werden, so dass zur E!'r'..:;:'chW1~:: dar von Jt3U Anfragestellern offenbar'angestrebten 

Erleichterung eine lnJGrunc:; duX' V'~;:rsch!'iften für die ,abgabafreie Branntweinerze\1gUf'ß' 

m.cht notwendig erscheint" 

Um sioherzustellen,' dass in der Praxis diesen Vorsohriften entspr'Johend 

~erfahr~n Wird, hat das Bundesminist0riurn tUr Finanzen in die aar Angel eee nhei t 

Berichte von den U'nterbehl;'rden abverlan6t un.l wird auf Grund der aus den Berichten 

sich ergeber_den Sachlage die Vcranlassu!l(; treffen, dass die einschlägigen Vorschriften 

nicht zum Nachtoil der lnspruchswerber unriohtig'ausgelegt werden. 

-,,-.-.-.-... 
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